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Erster Teil

Einführung
1. Teil: Einführung

§ 1  Einführung und Anlass der Untersuchung

In Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrisen, zunehmendem Fachkräfte-
mangel, sich stetig ändernden Arbeitsbedingungen durch gesetzliche Rahmen-
vorgaben und künftige wirtschaftliche Unwägbarkeiten liegt es im Interesse der 
Arbeitgeber, das Arbeitsentgelt möglichst flexibel auszugestalten, um auf die ent-
sprechenden Gegebenheiten angemessen reagieren und den langfristigen Fortbe-
stand des Unternehmens sichern zu können.

Beschäftigungspolitisch bedeutsam sind neben der Arbeitnehmerüberlassung, 
befristeten Arbeitsverhältnissen, Teilzeitmodellen, Kurzarbeit und variablen Ver-
gütungssystemen durch Anknüpfung an Leistung und Erfolg vornehmlich vertrag-
liche Flexibilisierungsinstrumente, welche dem Arbeitgeber eine vergleichsweise 
unbürokratische und einfach durchsetzbare Möglichkeit bieten sollen, Arbeitsent-
gelte an sich stetig wandelnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen.

Mithilfe dieser Instrumente soll einerseits eine Balance zwischen Hoch- und 
Niedrigkonjunkturphasen geschaffen werden, indem Teile des Arbeitsentgelts ent-
sprechend flexibel angepasst werden können. Andererseits nimmt die Bindung von 
Fach- und Führungskräften an das Unternehmen in Phasen der annähernden Voll-
beschäftigung1 und der insoweit auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Knappheit an 
qualifiziertem Fachpersonal in vielen Geschäftsbereichen einen hohen Stellenwert 
ein. Arbeitgeber sind nicht nur daran interessiert, kompetente und qualifizierte Ar-
beitnehmer für das Unternehmen zu gewinnen, sondern auch daran, diese lang-
fristig zu binden. Aus diesen Gründen muss es dem Arbeitgeber möglich sein, das 
Arbeitsentgelt in einem gewissen Rahmen2 flexibel ausgestalten zu können.3

1  Siehe zur Vollbeschäftigung in Deutschland bspw. die Prognose der OECD (Wirt-
schaftsausblick von Mai 2013); zusammengefasst in einem Artikel der Süddeutsche 
vom 29. 5. 2013, abrufbar unter http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wirtschaftsaus-
blick-oecd-sieht-vollbeschaeftigung-in-deutschland-1.1683605.

2  Zu Widerrufsvorbehalten hat das BAG klargestellt, dass durch die Flexibilisierung von 
Zusatzleistungen das Wirtschaftsrisiko des Unternehmers nicht auf den Arbeitnehmer ver-
lagert werden darf. Eingriffe in den Kernbereich des Arbeitsvertrags sind nach der Wertung 
des § 307 Abs. 2 BGB nicht zulässig, BAG v. 11. 10. 2006 – 5 AZR 721/05, Juris, Rn. 22.

3  Henssler, in: FS Bepler 2012, S. 207 (207) spricht daher von „atmenden“ Arbeits-
bedingungen und „Binnenbeweglichkeit“ als Ausgleich zum rigiden Beendigungsschutz.
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Ausgangspunkt der Entgeltflexibilisierung ist der auch im Arbeitsrecht gel-
tende Grundsatz „pacta sunt servanda“. Bestehende Entgeltregelungen können 
nicht ohne Weiteres einseitig durch den Arbeitgeber abgeändert oder beseitigt 
werden. Soweit es um eine Entgeltkürzung geht, bedarf es der Mitwirkung4 des 
Arbeitnehmers oder einer Änderungskündigung, die allerdings mit einem nicht 
unerheblichen Risiko verbunden ist, da die Rechtsprechung an die Wirksamkeit 
hohe Anforderungen stellt.5 Für die Änderungskündigung gelten – vorbehaltlich 
der Anwendbarkeit – die strengen Maßstäbe des § 2 KSchG. Eine betriebsbeding-
te Änderungskündigung zur Entgeltreduzierung kommt nur aus dringenden be-
trieblichen Erfordernissen in Betracht, ein bloßer Geldmangel des Arbeitgebers 
genügt dabei nicht. Für die Rechtfertigung der Änderungskündigung müssen 
vielmehr weitreichende Verluste drohen, die zu einer Reduzierung der Beleg-
schaft oder gar Schließung des Betriebs führen würden.6 Die Änderungskündi-
gung ist aufgrund dieser nur schwerlich zu überwindenden Hürden keineswegs 
ein taugliches Flexibilisierungsinstrument.

Um dennoch die statischen Strukturen der Entgeltregelungen im Einzelfall 
aufweichen zu können, bedienen sich Arbeitgeber in der Praxis der zur Entgelt-
flexibilisierung geeigneten Instrumente wie Freiwilligkeits- und Widerrufsvor-
behalte sowie der Rückzahlungs- und Stichtagsklauseln,7 insbesondere im Kon-
text der Gewährung von Sonderzahlungen.

Arbeitsrechtliche Sonderzahlungen haben eine lange Tradition und erfreuen 
sich in den vergangenen Jahrzehnten einer stetig wachsenden Beliebtheit. Im-
mer häufiger werden sie neben der klassischen Weihnachtsgratifikation, dem 
Urlaubsgeld oder der Jubiläumszuwendung, durch Anknüpfung an Leistung 
und Erfolg auch als variable Vergütung zur Steigerung der Motivation und Leis-
tungsbereitschaft der Arbeitnehmer eingesetzt. Darüber hinaus sollen derartige 
Vergütungskomponenten die Bindung an das Unternehmen verstärken und die 

4  Bspw. in Form eines Entgeltverzichts gegen Erteilung eines Besserungsscheins, vgl. 
dazu Otto/Walk, BB 2010, 373 (373 f.).

5  Vgl. BAG v. 20. 3. 1986 – 2 AZR 294/85, NZA 1986, 824 ff.; BAG v. 12. 1. 2006 – 2 
AZR 126/05, NZA 2006, 587 (588); zur Änderungskündigung zur Vergütungsreduzierung 
auch Hexel, in: Moll, Münchener Anwalts Hdb ArbR, § 25 Rn. 58 ff., die Herabsetzung 
der Vergütung bspw. wegen Minderleistung ist zwar theoretisch denkbar, aber nicht prak-
tikabel; siehe dazu auch BAG v. 17. 1. 2008 – 2 AZR 536/06, NZA 2008, 693 (696); bei 
selektiven Änderungskündigungen besteht die Gefahr einer Kollision mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz, Beckers, NZA 1997, 129 (133).

6  Vgl. BAG v. 12. 1. 2006 – 2 AZR 126/05, NZA 2006, 587 (588); eine Absenkung 
lediglich des Sonderzahlungsniveaus im Wege der Änderungskündigung dürfte vor dem 
Hintergrund der strengen Anforderungen nicht plausibel begründbar sein, vgl. auch Frei-
tag, in: FS Richardi 2007, S. 237 (239).

7  Auch die Stichtagsklausel lässt sich unter den Begriff des „Flexibilisierungsinstru-
ments“ subsumieren, da sie insgesamt für eine flexiblere Entgeltgestaltung sorgt.
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Identifikation mit diesem fördern sowie langfristiges, auf Nachhaltigkeit ausge-
richtetes Handeln belohnen und ganz allgemein zur Attraktivität des Arbeitsplat-
zes beitragen. Insoweit sind variable Entgeltsysteme zu einem bedeutsamen Inst-
rument der Personalführung und -entwicklung geworden. Können Arbeitnehmer 
am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens partizipieren und wird der eigene 
Einsatzwille unmittelbar honoriert, liegt die motivationsfördernde Wirkung auf 
der Hand. Weitere mögliche positive Nebeneffekte sind eine erhöhte Produktivi-
tät oder ein gesteigertes Kostenbewusstsein.

Um die genannten Ziele zu erreichen und das maximale Anreizpotenzial aus-
schöpfen zu können, ist ein hoher Grad an Flexibilisierung der Leistungszusagen 
erforderlich. Denn für Arbeitnehmer, die bereits vor oder innerhalb des Bezugs-
zeitraums der Sonderzahlung mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Gewäh-
rung ausgehen können, wird die Anreizwirkung wesentlich geringer ausfallen. 
Auch eine nachhaltige Bindung an das Unternehmen kann nur aufgebaut werden, 
wenn einzelne Vergütungsbestandteile von weiteren Voraussetzungen abhängig 
gemacht werden dürfen.

Die extensive Verbreitung von Sonderzahlungen in Arbeitsverhältnissen spie-
gelt sich auch in der Rechtsprechung des BAG wider. In den letzten Jahren hatte 
das Gericht in unzähligen Fällen über die Wirksamkeit von Flexibilisierungsin-
strumenten bei Sonderzahlungen zu befinden. Um der wachsenden Bedeutung 
Rechnung tragen zu können, hat das BAG im Jahr 1992 den 10.  Senat einge-
richtet. Der Senat entscheidet seither in Sonderzuständigkeit8 unter anderem über 
Rechtsstreitigkeiten betreffend Gratifikationen, Aktienoptionen und Sonderver-
gütungen aller Art sowie gewinn-, umsatz- oder ergebnisorientierte Zahlungen 
und Zielvereinbarungen.9

Neben der Motivationsförderung und Leistungssteigerung ist die nachhaltige 
Bindung von qualifiziertem Fachpersonal für den Arbeitgeber von wesentlicher 
Bedeutung. Realisiert werden soll dieses Ziel unter anderem mithilfe von Bin-
dungsklauseln als einem der zentralen Elemente des Retention Managements. In 
der Praxis nehmen neben Rückzahlungsklauseln insbesondere Stichtagsklauseln 
bei der beabsichtigten Bindung von qualifizierten Fachkräften und Arbeitneh-
mern in entscheidungsrelevanten Positionen einen hohen Stellenwert ein. Danach 
soll durch die Anknüpfung der Gewährung einer Sonderzahlung an die Voraus-
setzung des Bestehens eines (ungekündigten) Arbeitsverhältnisses zu einem fest-
gelegten Stichtag für den Arbeitnehmer der Anreiz gesetzt werden, zumindest 
bis zu diesem Zeitpunkt und bestenfalls noch darüber hinaus im Unternehmen 
zu verbleiben, da anderenfalls die Sonderzahlung nicht zur Auszahlung gelangt.

8  Die Sonderzuständigkeit kritisch beurteilend Preis, SR 2012, 101 (101).
9  Zur Zuständigkeit vgl. den Geschäftsverteilungsplan 2018 des BAG, abrufbar unter 

http://www.bundesarbeitsgericht.de/download/gvpl_2018.pdf.


